
Az.: 50 80 33 Münster, 13.09.2007 

Rundschreiben Nr. 40/2007 

Vorschulische Sprachförderung für Kinder, denen im Rahmen des Sprachstandsfest- 
stellungsverfahren nach § 36 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG NRW) Sprachförderbedarf 
bescheinigt worden ist 

Meine Rundschreiben Nr. 31/2007 vom 04.07.2007 und Nr. 36/2007 vom 23.08.2007  
Erlass des Ministeriums für Generationen, Familie, Frauen und Integration des Landes NRW 
(MGFFI) vom 04.09.2007, Az.: 321.2635.10/07 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit o. g. Erlass hat das MGFFI mir die Landesmittel zur Sprachförderung für Kinder, denen im 
Rahmen des Sprachstandsfeststellungsverfahren nach § 36 Abs. 2 SchulG NRW Sprachförder-
bedarf bescheinigt worden ist, bereitgestellt. 
Danach habe ich jetzt die Möglichkeit für vollständig vorliegende Formanträge die 
Zuwendungsbescheide auszustellen. Leider liegen mir jedoch nur wenige Formanträge vor. 
Daher möchte ich Sie bitten, mir für die Kinder, die in der Tageseinrichtung für Kinder (TEK) die 
Sprachförderung erhalten sollen, die Formanträge zuzuleiten, damit ein erster Zuwendungs-
bescheid ausgestellt und mit den Maßnahmen begonnen werden kann. 
Für Kinder, die keine TEK besuchen und für die der Sprachförderort noch festgelegt werden muss, 
bitte ich mir die Formanträge für einen zweiten Zuwendungsbescheid nachzureichen. 

Sollten Sie hierzu noch Fragen haben, stehe ich Ihnen gern zur Auskunft zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

Norbert Rikels 

Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) · 48133 Münster 

Stadt-/ Kreisverwaltung 
- Jugendamt - 
im Bereich des Landschaftsverbandes  
Westfalen-Lippe

nachrichtlich:
Kommunale Spitzenverbände 
Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege 
Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration 
NRW 
Landschaftsverband Rheinland

Montag-Donnerstag 08:30-12:30 Uhr, 14:00-15:30 Uhr 
Freitag 08:30-12:30 Uhr 

Servicezeiten: 

Ansprechpartner:
Bernhard Lockhorn 

Tel.: 0251 591-3591 
Fax: 0251 591-6596 
E-Mail: bernhard.lockhorn@lwl.org 

LWL-Landesjugendamt, Schulen, 
Koordinationsstelle Sucht 
  

Warendorfer Straße 25, 48133 Münster 
Telefon: 0251 591-01 
Internet: www.lwl.org 
Öffentliche Verkehrsmittel: ab Hbf Bussteig A, 
Linien 2 und 10 bis Zumsandestraße 
Parken: LWL-Parkplätze Warendorfer Str. 25 

Konto der LWL-Finanzabteilung 
WestLB AG Münster 
BLZ 400 500 00, Konto-Nr. 60 129 
IBAN: DE35 4005 0000 0000 0601 29 
BIC: WELADEDD 


